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©  Schneidemaschine. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Schneidemaschine, 
insbesondere  eine  zum  Schneiden  von  Käse 
und/oder  Fleisch  verwendbare  Schneidemaschine. 
Zur  Verbesserung  der  Wartung,  insbesondere  unter 
hygienischen  Gesichtspunkten,  und  Erleichterung 
der  Bedienung  der  Schneidemaschine  wird  minde- 
stens  ein  an  dem  Schneidgut  in  Anlage  gelangender 
Bereich  der  Schneidemaschine  mit  einer  die  Haftfä- 
higkeit  zwischen  diesem  Bereich  und  dem  Schneid- 
gut  herabsetzenden  Oberflächenbeschaffenheit  ver- 
sehen. 
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Diese  Erfindung  betrifft  eine  Schneidemaschi- 
ne,  insbesondere  eine  zum  Schneiden  von  Käse 
und/oder  Fleisch  verwendbare  Schneidemaschine. 

Bei  herkömmlichen  Schneidemaschinen  zum 
Schneiden  von  Käse  und/oder  Fleisch,  die  bei- 
spielsweise  im  Lebensmitteleinzelhandel  häufig 
verwendet  werden,  haftet  das  Schneidgut  an  den 
Bereichen  der  Schneidemaschine,  die  an  dem 
Schneidgut  in  Anlage  gelangen.  Diese  Haftung  des 
Schneidguts  an  der  Schneidemaschine  führt  dazu, 
daß  zum  Schneiden  eine  hohe  Kraft  aufgebracht 
werden  muß,  weil  zusätzlich  zu  dem  dem  Schnei- 
den  entgegenwirkenden  Widerstand  auch  noch  der 
Haftwiderstand  überwunden  werden  muß.  Ferner 
führt  das  Anhaften  des  Schneidguts  an  den  Ele- 
menten  der  Schneidemaschine  zu  großen  Proble- 
men  bei  deren  Reinigung,  die  insbesondere  bei  der 
Verwendung  von  Schneidemaschinen  im  gewerbli- 
chen  Bereich  wegen  der  dort  zugrunde  zu  legen- 
den  strengen  Hygienevorschriften  äußerst  nachteil- 
haft  sind. 

Im  Hinblick  auf  die  vorstehend  erläuterten 
Nachteile  von  Schneidemaschinen  nach  dem  Stand 
der  Technik  besteht  die  Aufgabe  der  vorliegenden 
Erfindung  in  der  Schaffung  einer  Schneidemaschi- 
ne,  die  insbesondere  unter  hygienischen  Gesichts- 
punkten  einfach  zu  warten  ist  und  die  gleichzeitig 
eine  bequeme  Bedienung  erlaubt. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  mindestens  ein  an  dem  Schneidgut  in 
Anlage  gelangender  Bereich  der  Schneidemaschi- 
ne  eine  die  Haftfähigkeit  zwischen  diesem  Bereich 
und  dem  Schneidgut  herabsetzende  Oberflächen- 
beschaffenheit  aufweist. 

Durch  eine  derartige  Ausgestaltung  einer 
Schneidemaschine  wird  zum  einen  erreicht,  daß 
der  Schneidevorgang  mit  einem  geringen  Kraftauf- 
wand  durchgeführt  werden  kann,  weil  die  Gleitrei- 
bung  des  Schneidguts  an  dem  Bereich  mit  der  die 
Haftfähigkeit  herabsetzenden  Oberflächenbeschaf- 
fenheit  vermindert  ist,  auf  der  anderen  Seite  wird 
dadurch  das  Anhaften  des  Schneidguts  an  der 
Schneidemaschine  vermindert,  so  daß  die  Reini- 
gung  einer  solchen  Schneidemaschine  einfach 
durchgeführt  werden  kann.  Die  Herabsetzung  der 
Haftfähigkeit  bewirkt  dazu,  daß  die  zum  Lösen  der 
Haftung  zwischen  Schneidgut  und  Schneidema- 
schine  aufzubringende  Kraft  geringer  ist  als  die 
zum  Aufbrechen  der  inneren  Struktur  des  Schneid- 
guts  erforderliche  Kraft.  So  kann  das  Lösen  kleiner 
Materialstücke  aus  dem  Schneidgut  reduziert  und 
die  Verschmutzung  der  Schneidemaschine  verrin- 
gert  werden. 

Zusammenfassend  ermöglicht  eine  erfindungs- 
gemäße  Schneidemaschine  also  eine  bequeme  Be- 
dienung  und  gleichzeitig  eine  einfache  Wartung, 
insbesondere  unter  hygienischen  Gesichtspunkten. 

Die  erfindungsgemäße  Schneidemaschine  ist 
besonders  einfach  herstellbar,  wenn  der  Bereich 
zum  Herabsetzen  der  Haftfähigkeit  zumindest  teil- 
weise  beschichtet  ist. 

5  Diese  Beschichtung  besteht  vorzugsweise  aus 
Teflon.  Eine  solche  Teflonbeschichtung  kann  auf- 
getragen  werden,  indem  die  Oberfläche  des 
Grundmaterials,  wie  etwa  Edelstahl,  zunächst  sand- 
gestrahlt  wird,  um  eine  optimale  Entfettung  der 

io  Oberfläche  zu  erreichen,  wodurch  eine  erhöhte  Le- 
bensdauer  der  später  aufzutragenden  Beschich- 
tung  durch  eine  äußerst  haltbare  Verbindung  mit 
dem  Edelstahl  ermöglicht  wird.  Das  Teflon  kann 
dann  auf  die  derartig  vorbereitete  Oberfläche  auf- 

75  gesprüht  und  anschließend  bei  hohen  Temperatu- 
ren  eingebrannt  werden.  Eine  besonders  haltbare 
Beschichtung  kann  erreicht  werden,  wenn  die  Tem- 
peratur  beim  Einbrennen  mehr  als  600  °  C  beträgt. 

Zweckmäßigerweise  weist  die  erfindungsgemä- 
20  ße  Schneidemaschine  ein  Messer,  eine  parallel  zur 

Schneideebene  des  Messers  verlaufende  An- 
schlagplatte  zum  Anlegen  des  zu  schneidenden 
Gutes  daran,  eine  Auflageeinrichtung  zum  Auflegen 
des  zu  schneidenden  Gutes  darauf,  eine  Antriebs- 

25  einrichtung  zum  Antreiben  des  Messers  minde- 
stens  in  einer  parallel  zum  Verlauf  seiner  Schneide 
verlaufenden  Richtung  und  eine  Abdeckvorrichtung 
zum  Abdecken  eines  Teils  des  Messers  auf. 

Bei  einer  derartig  ausgestalteten  Schneidema- 
30  schine  wird  das  Schneidgut  gegen  die  Anschlag- 

platte  gedrückt  und  zum  Schneiden  entlang  dieser 
Anschlagplatte  verschoben.  Dabei  liegt  das 
Schneidgut  auf  der  Auflageeinrichtung  auf.  Das 
Schneiden  wird  durch  das  Bewegen  des  Messers 

35  in  Kombination  mit  einer  Relativbewegung  zwi- 
schen  dem  Schneidgut  und  dem  Messer  bewirkt. 
Mit  der  Abdeckung  eines  Teils  des  Messers  kann 
der  Benutzer  der  erfindungsgemäßen  Schneidema- 
schine  zum  einen  geschützt  werden,  und  zum  an- 

40  deren  kann  eine  solche  Abdeckung,  wie  nachste- 
hend  erläutert  wird,  die  Bedienung  der  Schneide- 
maschine  vereinfachen. 

Im  Hinblick  auf  den  Erhalt  einer  zufriedenstel- 
lenden  Schneideleistung  auch  bei  schwerem 

45  Schneidgut  besteht  die  Antriebseinrichtung  vor- 
zugsweise  aus  einem  elektrisch  betriebenen  Getrie- 
bemotor. 

Zur  weiteren  Vereinfachung  des  Schneidens 
umfaßt  die  Auflageeinrichtung  einen  parallel  zur 

50  Schneideebene  verschiebbaren  Schlitten.  Bei  Ver- 
wendung  eines  solchen  Schlittens  in  einer  Schnei- 
demaschine  muß  das  Schneidgut  nur  noch  an  der 
Anschlagplatte  gleitend  vorbeigeführt  werden,  wäh- 
rend  es  bezüglich  der  Auflageeinrichtung  ortsfest 

55  gehalten  werden  kann.  Die  zum  Schneiden  erfor- 
derliche  Kraft  wird  dadurch  weiter  reduziert. 

Zur  Vereinfachung  der  Reinigung  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Schneidemaschine  ist  die  Auflage- 
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einrichtung  vorzugsweise  um  eine  parallel  zur 
Schneideebene  verlaufende  Achse  schwenkbar. 
Wenn  die  Auflageeinrichtung  um  diese  Achse  ge- 
schwenkt  wird,  steht  zur  Reinigung  von  Anschlag- 
platte,  Messer  und  Abdeckvorrichtung  mehr  Platz 
zur  Verfügung,  wodurch  die  Wartung  der  Schneide- 
maschine  weiter  vereinfacht  wird. 

Für  Reinigungszwecke  ist  es  besonders  vorteil- 
haft,  wenn  das  Messer,  die  Auflageeinrichtung  be- 
ziehungsweise  der  Boden  eines  zur  Auflageeinrich- 
tung  gehörigen  Schlittens,  die  Anschlagplatte 
und/oder  die  Abdeckeinrichtung  zumindest  einseitig 
mit  Teflon  beschichtet  sind. 

Für  eine  besonders  einfache  und  sichere 
Handhabung  der  erfindungsgemäßen  Schneidema- 
schine  ist  eine  Andruckvorrichtung  zum  Andrücken 
des  Schneidguts  gegen  die  Anschlagplatte  an  der 
Auflageeinrichtung  so  befestigbar,  daß  sie  in  einer 
eine  Komponente  senkrecht  zur  Anschlagplatte  auf- 
weisenden  Richtung  verschiebbar  ist.  Bei  einer  mit 
einer  solchen  Andruckvorrichtung  versehenen 
Schneidemaschine  muß  das  Schneidgut  beim 
Schneiden  nicht  mit  den  Händen  beziehungsweise 
Fingern  berührt  werden,  so  daß  insbesondere  bei 
der  Verarbeitung  von  Schneidgutresten  keine  Ver- 
letzungsgefahr  für  den  Benutzer  der  Maschine  be- 
steht. 

Zur  Festlegung  der  Dicke  des  mit  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Schneidemaschine  geschnittenen 
Materials  sind  die  Anschlagplatte  und/oder  das 
Messer  senkrecht  zur  Schneideebene  gegeneinan- 
der  verschiebbar. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden 
nachfolgend  unter  Bezugnahme  auf  die  begleitende 
Zeichnung,  auf  die  an  dieser  Stelle  bezüglich  aller 
in  der  Beschreibung  nicht  erwähnten  Merkmale 
ausdrücklich  verwiesen  wird,  beschrieben.  In  der 
Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  erfindungsge- 
mäßen  Schneidemaschine  und 

Fig.  2  eine  Vorderansicht  einer  erfindungs- 
gemäßen  Schneidemaschine. 

Bei  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Schnei- 
demaschine  10  bezeichnet  12  ein  scheibenförmig 
gebildetes  Messer,  14  eine  im  zentralen  Bereich 
des  scheibenförmigen  Messers  und  über  einem 
Umfangsabschnitt  des  Messers  angeordnete  Ab- 
deckvorrichtung,  16  eine  als  Schlitten  ausgebildete 
Auflageeinrichtung  mit  einem  Boden  16a  zum  Auf- 
legen  des  zu  schneidenden  Gutes  darauf.  22  be- 
zeichnet  eine  parallel  zur  Schneideebene  des 
scheibenförmigen  Messers  verlaufende  Anschlag- 
platte.  Mit  20  ist  eine  Andruckvorrichtung  zum  An- 
drücken  des  zu  schneidenden  Gutes  an  die  An- 
schlagplatte  bezeichnet.  Eine  Versteileinrichtung 
zum  Verschieben  der  Anschlagplatte  bezüglich  des 
Messers  in  einer  Richtung  senkrecht  zur  Schneide- 
ebene  des  Messers  ist  mit  24  bezeichnet.  26  be- 

zeichnet  eine  Schwenkachse,  um  welche  der 
Schlitten  16  schwenkbar  ist,  und  28  einen  elek- 
trisch  betriebenen  Getriebemotor  zum  Antreiben 
des  Messers.  Bei  der  dargestellten  Ausführungs- 

5  form  sind  das  Messer  12,  die  Abdeckvorrichtung 
14,  der  Boden  16a  des  Schlittens  16  und  die 
Anschlagplatte  22  beidseitig  mit  Teflon  beschichtet. 

Beim  Betrieb  der  dargestellten  Schneidema- 
schine  wird  das  Schneidgut  auf  den  Boden  16a  des 

io  Schlittens  16  aufgelegt  und  mit  Hilfe  der  Andruck- 
vorrichtung  20  gegen  die  Anschlagplatte  22  ge- 
drückt.  Vor,  nach  oder  während  des  Anlegens  des 
Schneidguts  an  die  Anschlagplatte  22  kann  die 
gewünschte  Stärke  des  geschnittenen  Gutes  mit 

15  Hilfe  der  Einsteilvorrichtung  24  eingestellt  werden. 
Beim  Schneiden  wird  das  in  Form  einer  kreisförmi- 
gen  Scheibe  gebildete  Messer  12  mit  Hilfe  eines 
wartungsfreien,  elektrisch  betriebenen  Getriebemo- 
tors  28  in  Drehung  versetzt,  und  das  Schneidgut 

20  wird  geschnitten,  indem  es  auf  dem  Boden  des 
Schlittens  16  aufliegend  an  der  Anschlagplatte  22 
anliegend  in  Richtung  auf  das  Messer  12  bewegt 
wird.  Das  Schneidgut  wird  so  bezüglich  des  Bo- 
dens  16a  des  Schlittens  16  ortsfest  aufliegend  ge- 

25  schnitten. 
Zur  Reinigung  der  Schneidemaschine  kann  der 

Schlitten  16  nach  Lösen  einer  Schraube  30  um  die 
Achse  26  verschwenkt  werden,  wie  in  Fig.  2  strich- 
liert  dargestellt.  Auf  diese  Weise  werden  die 

30  Schneide  des  Messers  12,  die  Anschlagplatte  22 
und  die  Abdeckvorrichtung  14  frei  zugänglich. 
Durch  Beschichten  der  Anschlagplatte  22  mit  Te- 
flon  wird  bewirkt,  daß  selbst  dann,  wenn  das 
Schneidgut  mit  einer  hohen  Kraft  gegen  die  An- 

35  schlagplatte  22  angedrückt  wird,  nur  eine  geringe 
Reibungskraft  dem  Verschieben  des  Schneidguts 
entgegenwirkt.  Der  gleiche  Effekt  wird  durch  die 
Beschichtung  der  Abdeckvorrichtung  14  im  Zen- 
trum  des  als  kreisförmige  Scheibe  gebildeten  Mes- 

40  sers  12  hervorgerufen. 
Ferner  wird  durch  die  Beschichtung  der  vorge- 

nannten  Teile  das  Anhaften  des  Schneidguts  daran 
erschwert  und  folglich  die  Reinigung  der  Schneide- 
maschine  vereinfacht. 

45  Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  anhand  der 
Zeichnung  beschriebene  Ausführungsform  einge- 
schränkt.  Vielmehr  kann  die  Auflageeinrichtung 
auch  feststehend  an  der  Anschlagplatte  befestigt 
sein.  Ferner  ist  es  erfindungsgemäß  auch  möglich, 

50  nur  die  Anschlagplatte,  die  Abdeckvorrichtung  oder 
die  Auflageeinrichtung  mit  Teflon  oder  einer  ande- 
ren,  das  Anhaften  des  Schneidguts  erschwerenden 
Beschichtung  zu  versehen. 

55  Patentansprüche 

1.  Schneidemaschine,  vorzugsweise  zum  Schnei- 
den  von  Käse  und/oder  Fleisch,  dadurch  ge- 
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kennzeichnet,  daß  mindestens  ein  an  dem 
Schneidgut  in  Anlage  gelangender  Bereich  der 
Schneidemaschine  eine  die  Haftfähigkeit  zwi- 
schen  diesem  Bereich  und  dem  Schneidgut 
herabsetzende  Oberflächenbeschaffenheit  auf- 
weist. 

2.  Schneidemaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Bereich  zum  Herab- 
setzen  der  Haftfähigkeit  zumindest  teilweise 
beschichtet  ist. 

3.  Schneidemaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Beschichtung  Teflon 
aufweist. 

4.  Schneidemaschine  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  ein 
zum  Schneiden  des  Schneidguts  einsetzbares 
Messer  (12),  eine  parallel  zur  Schneideebene 
des  Messers  verlaufende  Anschlagplatte  (22) 
zum  Anlegen  des  zu  schneidenden  Gutes  dar- 
an,  eine  Auflageeinrichtung  (16,  16a)  zum  Auf- 
legen  des  zu  schneidenden  Gutes  darauf,  eine 
Antriebseinrichtung  (28)  zum  Antreiben  des 
Messers  mindestens  in  einer  parallel  zum  Ver- 
lauf  seiner  Schneide  verlaufenden  Richtung 
und  eine  Abdeckvorrichtung  (14)  zum  Abdek- 
ken  eines  Teils  des  Messers  (12). 

5.  Schneidemaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Antriebseinrichtung 
ein  elektrisch  betriebener  Getriebemotor  (28) 
ist. 

6.  Schneidemaschine  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auflageein- 
richtung  einen  parallel  zur  Schneideebene  ver- 
schiebbaren  Schlitten  (16)  umfaßt. 

7.  Schneidemaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auf- 
lageeinrichtung  (16,  16a)  um  eine  parallel  zur 
Schneideebene  verlaufende  Achse  (26) 
schwenkbar  ist. 

16a)  so  befestigbar  ist,  daß  sie  in  einer  eine 
Komponente  senkrecht  zur  Anschlagplatte  (22) 
aufweisenden  Richtung  verschiebbar  ist. 

5  10.  Schneidemaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
4  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 
schlagplatte  (22)  und/oder  das  Messer  (12) 
senkrecht  zur  Schneideebene  gegeneinander 
verschiebbar  sind. 

10 
11.  Schneidemaschine  nach  einem  der  Ansprüche 

4  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Messer  in  Form  einer  kreisförmigen  Scheibe 
(12)  gebildet  ist  und  die  Abdeckvorrichtung 

15  (14)  in  einem  zentralen  Bereich  des  Messers 
und/oder  entlang  des  Kreisumfangs  davon  vor- 
gesehen  ist. 

12.  Verfahren  zum  Beschichten  eines  an  Schneid- 
20  gut  in  Anlage  gelangenden  Bereichs  einer 

Schneidemaschine,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Bereich  zum  Entfetten  zunächst  sand- 
gestrahlt  wird,  auf  den  entfetteten  Bereich  eine 
die  Haftfähigkeit  zwischen  dem  Bereich  und 

25  dem  Schneidgut  herabsetzende  Beschichtung, 
beispielsweise  aus  Teflon,  aufgetragen  und  bei 
hohen  Temperaturen  eingebrannt  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daß  die  Temperatur  beim  Einbrennen 

mehr  als  600  °  C  beträgt. 

35 

40 

45 

8.  Schneidemaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
4  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Messer  (12),  die  Auflageeinrichtung  (16,  16a), 
die  Anschlagplatte  (22)  und/oder  die  Abdeck-  50 
einrichtung  (14)  zumindest  einseitig  mit  Teflon 
beschichtet  sind. 

9.  Schneidemaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
4  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  55 
Andruckvorrichtung  (20)  zum  Andrücken  des 
zu  schneidenden  Materials  gegen  die  An- 
schlagplatte  (22)  an  der  Auflageeinrichtung  (16, 

4 
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